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Das würde allerdings die Unterstützung durch die Universität 
erfordern.

Unsere langjährigen Erfahrungen mit der Assistentenaus
bildung haben die Erkenntnis gebracht, daß ihr Ausbildungs
charakter nur gewährleistet werden kann, wenn die Voraus
setzungen dafür geschaffen werden. Dazu gehört für jedes 
Einsatzgebiet ein konkretes und verbindliches Ausbildungs
programm (das mit der Universitätsausbildung abgestimmt 
werden muß), die Sicherung des zentralen Einflusses auf die 
Qualität der Ausbildung (vor allem in Form von Lehrgängen) 
und ein formeller Abschluß mit Prüfungscharakter. Zu den 
Voraussetzungen gehört aber auch, daß jeder Kreisgerichts
direktor, jeder Leiter eines Staatlichen Notariats und jeder 
Vorsitzende eines Rechtsanwaltskollegiums engagiert für eine 
qualifizierte Ausbildung und eine bestmögliche Vorbereitung 
des Assistenten auf die Funktion Sorge trägt.

Das Ministerium der Justiz wird bestrebt sein, alle in

haltlichen Fragen künftiger Assistentenausbildung gemein
sam mit der Universität zu beraten und abzustimmen.

5. Die Anerziehung rechtspolitischer Überzeugungen und 
berufsethischer Haltungen muß in allen Lehrgebieten und 
Ausbildungsabschnitten Grundanliegen der Hochschullehrer 
und Praktiker ein. Sie steht gleichrangig neben der Vermitt
lung von Kenntnissen und der Entwicklung von Fähigkeiten. 
Die Aufgaben eines Richters, Notars oder Rechtsanwalts kön
nen nur von Kadern gemeistert werden, die politische und 
menschliche Reife besitzen und aus innerer Überzeugung die 
Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit und Gerech
tigkeit zum Inhalt ihres Berufslebens machen.

6. Die künftige Universitätsausbildung sollte auch allep 
Fragen einer universelleren Bildung ihrer Studenten ver
stärkte Aufmerksamkeit widmen. Die Förderung geistiger In
teressen, die Weiterentwicklung der Allgemeinbildung sollten 
von der Universität mehr angeregt und ermöglicht werden.

Gesetzlichkeit und Konzentration bei der Durchführung 
der Zivil- Familien- und Arbeitsrechtsverfahren
Dr. WERNER STRASBERG,
1. Vizepräsident des Obersten Gerichts
Oberrichter Dr. WILHELM HURLBECK,
Mitglied des Präsidiums des Obersten Gerichts

Das Plenum des Obersten Gerichts beriet auf seiner 9. Tagung 
am 26. April 1989 über Aufgaben der Gerichte zur Sicherung 
der Gesetzlichkeit und Konzentration bei der Durchführung 
und dem Abschluß der Zivil-, Familien- und Arbeitsrechts
verfahren. Dazu lag dem Plenum ein Bericht des Präsidiums 
vor, dem — unter Mitwirkung der Gewerkschaften — einge
hende Untersuchungen der gerichtlichen Praxis, die Anregun
gen, Kritiken und Hinweise der Bürger in Betrieben und 
Wohngebieten einbezogen, vorangegangen waren.

In dem Bericht des Präsidiums konnte davon ausgegan
gen werden, daß die Gerichte mit ihrer Rechtsprechung auf 
dem Gebiet des Zivil-, Familien- und Arbeitsrechts die so
zialistische Gesetzlichkeit konsequent durchsetzen. Sie leisten 
damit einen bedeutenden Beitrag insbesondere zum Schutz 
und zur Verwirklichung der Grundrechte und Grundfreihei
ten der Bürger im Einklang mit ihren Pflichten und zur Er
höhung der Rechtssicherheit in der DDR.

In den letzten Jahren wurde insgesamt ein höheres Niveau 
der Zivil-, Familien- und Arbeitsrechtsverfahren erreicht. Da
von zeugt unter anderem auch die Tatsache, daß die Zahl der 
erstinstanzlichen Entscheidungen, die im Wege der Berufung 
aufgehoben wurden, und die Zahl der Kassationen, bezogen 
auf die Zahl der Urteile erster Instanz, gering und seit Jah
ren rückläufig sind. Dieses qualitative Ergebnis darf jedoch, 
vor allem wegen seiner territorialen Differenziertheit, nicht 
überbewertet werden. In die positive Entwicklung ordnet sich 
auch ein, daß langfristig die gesellschaftliche Wirksamkeit 
der Verfahren durch die gesellschaftliche, insbesondere ge
werkschaftliche Mitwirkung, durch Verfahrensauswertungen, 
gerichtliche Hinweise usw. verstärkt wurde. Hervorzuheben 
ist auch die international beachtete kurze Öauer der Verfah
ren gerade auf den Gebieten, die in kapitalistischen Ländern 
durch jahrelanges Prozessieren als Ausdruck einer tempo
rären Rechtsverweigerung gekennzeichnet sind. Die Rechts
sicherheit in unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat zeugt von 
gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen die grundlegenden 
Rechte der Menschen Lebenswirklichkeit sind. Hierzu gehört 
auch die umfangreiche Zuständigkeit der gesellschaftlichen 
Gerichte, die z. B. auf dem Gebiet des Arbeitsrechts fast in 
allen Verfahren wirksam wird.

In der Praxis sind Fragen bei der Anwendung der Ver
fahrensvorschriften und der Sicherung einer rationellen Ar
beitsweise aufgetreten, die einer Beantwortung bedürfen.

Dazu wird in dem im Ergebnis einer eingehenden Beratung 
durch das Plenum des Obersten Gerichts bestätigten Präsi
diumsbericht Stellung genommen.

Klageaufnahme durch die Rechtsantragstelle

In der Rechtsantragstelle sind die Bürger in Abhängigkeit 
von ihrem konkreten Anliegen auf die wirksamsten außer
gerichtlichen und gerichtlichen Möglichkeiten zur zügigen 
Rechtsdurchsetzung hinzuweisen. Sofern mehrere Möglichkei
ten des gerichtlichen Vorgehens bestehen, sind sie über die 
zweckmäßigste Art zu beraten (z. B. Klageeinreichung, Be
antragung einer gerichtlichen Zahlungsaufforderung oder 
einer einstweiligen Anordnung, Antrag bei einem gesellschaft
lichen Gericht auf Beratung der Sache).

Die Klage hat den Anforderungen der §§11 und 12 ZPO zu 
entsprechen. Fehlende Angaben zur Person sind in der Regel 
in der mündlichen Verhandlung zu erfragen und aktenkundig 
zu machen. Die Anträge sind auf der Grundlage des sachlichen 
Anliegens des Klägers exakt und vollständig zu formulieren. 
Unterlagen, die der Kläger bei sich hat und die als Beweis
mittel in. Betracht kommen können, sind der Klage beizu
fügen.

Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, Werktätige bei ar
beitsrechtlichen Klagen auf die Möglichkeit der Inanspruch
nahme eines gewerkschaftlichen Prozeßvertreters und die not
wendigen Schritte dazu aufmerksam zu machen. Soweit von 
den Kreisvorständen des FDGB hierzu Informationen, Merk
blätter u. ä. zur Verfügung gestellt wurden, sind sie dem 
Werktätigen auszuhändigen.

Prüfung der Klage
Die Prüfung der Klage gemäß § 28 ZPO hat grundlegende 
Bedeutung und mehrere Aufgaben zu erfüllen. Sie ist die 
erste prozessuale Handlung des Gerichts und sogleich durch
zuführen, nachdem feststeht, daß überhaupt eine Klage, die 
u. U. ergänzungs- oder änderungsbedürftig ist, vorliegt und 
es sich nicht um ein anderes Anliegen handelt (z. B. eine Bitte 
um Rechtsauskunft oder um Unterstützung bei der außer
gerichtlichen Klärung eines Konflikts).

Die Prüfung der Klage ist Grundlage für die Vorbereitung 
der mündlichen Verhandlung. In ihrem Ergebnis ist u. a. dar
über zu befinden, ob und welche Hinweise dem Kläger zur 
Änderung oder Ergänzung der Klage zu geben sind.


